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Pflichten von Schüler:innen 
 

SchUG § 43. (1) Die Schüler sind verpflichtet, durch 
ihre Mitarbeit und ihre Einordnung in die Gemeinschaft 
der Klasse und der Schule an der Erfüllung der Aufgabe 
der österreichischen Schule […] mitzuwirken und die 
Unterrichtsarbeit […] zu fördern. Sie haben den 
Unterricht (und den Betreuungsteil an ganztägigen 
Schulformen, zu dem sie angemeldet sind) regelmäßig 
und pünktlich zu besuchen, die erforderlichen 
Unterrichtsmittel mitzubringen und die Schulordnung 
bzw. die Hausordnung einzuhalten. Sie haben weiters 
Anordnungen und Aufträgen im Rahmen der 
individuellen Lernbegleitung Folge zu leisten und 
Vereinbarungen, die [..] im Rahmen des 
Frühwarnsystems getroffen wurden, zu erfüllen. 
 

(2) Der Schüler ist über Auftrag des Schulleiters, [..] 
oder eines Lehrers verpflichtet, vorsätzlich durch ihn 
herbeigeführte Beschädigungen oder Beschmutzungen 
der Schulliegenschaft und schulischer Einrichtungen zu 
beseitigen, sofern dies zumutbar ist. 
 

Verhalten 
 

Außerhalb der Schule: 
SchUG § 47. (4) Das Verhalten des Schülers außerhalb 
der Schule kann im Rahmen der Mitwirkung an der 
Erziehung berücksichtigt werden. Dabei dürfen nur 
Maßnahmen wie Anerkennung, Aufforderung oder 
Zurechtweisung erteilt werden. 

Beurteilung des Verhaltens  
 

In der Schule: 
LVBO § 18. (1) Eine Beurteilung des Verhaltens in der 
Schule hat in der Schulnachricht und dem Jahres-
zeugnis bzw. im Semesterzeugnis nur [..] in der 5. bis 7. 
Schulstufe, [..] zu erfolgen. Sie hat [..] in der 
Schulnachricht und im Jahreszeugnis nicht zu erfolgen, 
wenn der Schüler zufolge der Erfüllung der allgemeinen 
Schulpflicht die Schule verlässt. [..] 
(3) Durch die Noten für das Verhalten des Schülers in 
der Schule ist zu beurteilen, inwieweit sein 
persönliches Verhalten und seine Einordnung in die 
Klassengemeinschaft den Anforderungen der 
Schulordnung entsprechen. Die durch die Beurteilung 
des Verhaltens des Schülers zu beurteilenden Pflichten 
des Schülers umfassen insbesondere die im § 43 des 
Schulunterrichtsgesetzes genannten Pflichten. Die 
Beurteilung des Verhaltens des Schülers hat besonders 
auch der Selbstkontrolle und Selbstkritik des Schülers 
zu dienen. Bei der Beurteilung sind die Anlagen des 
Schülers, sein Alter und sein Bemühen um ein 
ordnungsgemäßes Verhalten zu berücksichtigen. Die 
Beurteilung ist durch die Klassenkonferenz auf Antrag 
des Klassenvorstandes zu beschließen. 
 
SchUG § 18 (5) Das Verhalten des Schülers in der 
Schule darf in die Leistungsbeurteilung nicht 
einbezogen warden. 
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Für Rückfragen und Hilfe stehen wir gerne zur Verfügung! 
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